
  

 

 

INFORMATION 

vom 2. Dezember 2022 

 

Kommunalinvestitionsgesetz 2020 -  

Frist für die Antragstellung endet am 31.12.2022! 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Deine Gemeinde bereits den Förderantrag nach dem 

Kommunalinvestitionsgesetz 2020 und auch für die Zuschüsse des Landes Steiermark bereits 

gestellt hat. 

 

 

Sollte dies noch nicht erfolgt sein, so dürfen wir, wie dies bereits vor einigen Wochen durch 

die Abteilung 7 des Landes Steiermark ebenfalls erfolgt ist, darauf hinweisen, dass die Frist für 

die Antragstellungen und den nachzuweisenden Umsetzungsbeginn am 31. Dezember 

2022 endet. 

 

Die Endabrechnung muss bis spätestens 31. Jänner 2025 erfolgen. 

 

Anlagen: 

Durchführungsbestimmungen zum Kommunalinvestitionsgesetz 2020  

Richtlinien für die Gewährung von Landeszuschüssen für Investitionsprojekte durch das Land 

Steiermark an die steirischen Gemeinden im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 

(KIG 2020), BGBl. I Nr. 56/2020  

 

Mit herzlichen Grüßen! 
 

 

 

 

 

A-8041 Graz, Stadionplatz 2 

TEL (0316) 82 20 79  

FAX (0316) 82 20 79-290 

  post@gemeindebund.steiermark.at 

  www.gemeindebund.steiermark.at  

 

    

 

https://my.1tool.com/redirect/link/3974+info=1294b1701x3591
https://my.1tool.com/redirect/link/3975+info=1294b1701x3591
https://my.1tool.com/redirect/link/3975+info=1294b1701x3591
https://my.1tool.com/redirect/link/3975+info=1294b1701x3591
mailto:post@gemeindebund.steiermark.at
https://my.1tool.com/redirect/link/3976+info=1294b1701x3591

